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§ 103 BHG 2013 Grundsätze für die
automationsunterstützte Besorgung
von Aufgaben der Haushaltsführung

 BHG 2013 - Bundeshaushaltsgesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2025

1. (1)Datenverarbeitungsvorhaben im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Vorhaben, für die

Datenverarbeitungsanlagen oder sonstige technische Hilfsmittel zur automatisierten Erledigung von Aufgaben

der Haushaltsführung eingesetzt werden oder die wesentliche Änderungen bestehender automatisierter

Verfahren darstellen.

2. (2)Organe des Bundes nach § 5 Abs. 1 BHG 2013 haben sich der von der Bundesministerin für Finanzen oder vom

Bundesminister für Finanzen bereitgestellten IKT-Lösungen und IT-Verfahren für das Haushalts- und

Rechnungswesen des Bundes zu bedienen.

3. (3)Vor der Einführung einer im Abs. 1 genannten Maßnahme hat das zuständige haushaltsleitende Organ

1. 1.eine Aufgabenuntersuchung durchzuführen und

2. 2.das Einvernehmen mit der Bundesministerin für Finanzen oder dem Bundesminister für Finanzen

herzustellen; soweit es sich dabei um in den §§ 6 und 9 RHG genannte Angelegenheiten handelt, ist auch das

Einvernehmen mit dem Rechnungshof herzustellen.

4. (4)Der Betrieb der IKT-Lösungen und IT-Verfahren für das Haushalts- und Rechnungswesen des Bundes ist den

Organen des Bundes kostendeckend und anteilig zu verrechnen. Die Bundesministerin für Finanzen oder der

Bundesminister für Finanzen hat ausgehend von der bestehenden Verrechnung, die näheren Bestimmungen der

Verrechnung durch Verordnung festzulegen.

5. (5)Die Bundesministerin für Finanzen oder der Bundesminister für Finanzen kann mit Organen des Bundes für

spezifische Erweiterungen und Leistungen gesonderte Vereinbarungen über die Kostentragung von

Aufwendungen und Mitteln für die Bereitstellung und den Betrieb der IKT-Lösungen und IT-Verfahren für das

Haushalts- und Rechnungswesen des Bundes treffen.
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